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prüfungsordnung für die Durchführung von prüfungen 
zum nachweis der fachlichen eignung zur Führung von 
unternehmen, die notfallrettung, arztbegleiteter patien-
tentransport oder Krankentransport betreiben

die Vollversammlung der industrie- und Handelskammer für münchen 
und oberbayern hat am 3. dezember 2013 aufgrund von
–  von §§ 1 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen regelung des rechts 

der industrie- und Handelskammern vom 18. dezember 1956 (BGBl. i 
S. 920), zuletzt geändert durch artikel 2 des Gesetzes zur Änderung 
von Vorschriften über Verkündigung und Bekanntmachungen sowie 
der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die Einführung 
der Zivilprozessordnung und der abgabenordnung vom 22. dezem-
ber 2011 (BGBi. i S. 3044)

 –  in Verbindung mit art. 24 abs. 1 nr. 3 des Gesetz zur Änderung des 
Bayerischen rettungsdienstgesetzes - Bayerisches rettungs-
dienstgesetz (BayrdG) vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 429, BayrS 215-5-
1-i) geändert durch Gesetz vom 22. märz 2013 (GVBl S. 71 BayrS 
215-5-1-i) und abschnitt 4, §§ 25 und 26 abs.1, 2 und 3 der Verord-

nung zur ausführung des Bayerischen rettungsdienstgesetzes 
(aVBayrdG) vom 30. november 2010 (GVBi S. 786, BayrS 215-5-1-
5-i) geändert durch Verordnung vom 22. mai 2013 (GVBl S. 354 
BayrS 215-5-1-5-i), in der jeweils geltenden Fassung

folgende Prüfungsordnung beschlossen:
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§   9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Feststellung
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§ 1 sachliche zuständigkeit
die industrie- und Handelskammer für münchen und oberbayern – 
im folgenden iHK genannt – ist zuständig für 
– die Bildung der Prüfungsausschüsse,
–  die durchführung der Prüfung im Bereich notfallrettung, arztbe-

gleiteter Patiententransport oder Krankentransport nach der Ver-
ordnung zur Änderung der Verordnung zur ausführung des Bayeri-
schen rettungsdienstes,

– die ausstellung der Bescheinigung gemäß § 28 (aVBayrdG).

§ 2 prüfungsausschüsse
(1)  die iHK bildet Prüfungsausschüsse für die durchführung von Prü-

fungen zum Zwecke des nachweises der fachlichen Eignung zur 
Führung von Unternehmen, die notfallrettung, arztbegleiteten Pa-
tiententransport oder Krankentransport betreiben. Für mehrere 
Kammerbezirke kann ein gemeinsamer Prüfungsausschuss gebil-
det werden. 

(2)  die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse richtet sich nach 
den maßgeblichen Bestimmungen der Verordnung zur ausfüh-
rung des Bayerischen rettungsdienstgesetzes (aVBayrdG) in der 
jeweils geltenden Fassung, wobei die Prüfungsausschüsse aus 
einem Vorsitzenden/einer Vorsitzenden und zwei Beisitzern/Bei-
sitzerinnen bestehen. 

(3)  die iHK beruft für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren in 
ausreichender anzahl geeignete Prüfer/Prüferinnen zu mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse. Hinsichtlich der Pflichten der Prü-
fer/Prüferinnen gelten die Vorschriften der art. 83, 84 und 86 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 23. dezember 
1976 in der jeweils geltenden Fassung.

(4)  die ehrenamtlich tätigen mitglieder der Prüfungsausschüsse er-
halten als auslagenersatz und aufwandsentschädigung für jeden 
durchgeführten Prüfungstermin 120,00 EUr als Vorsitzender/Vor-
sitzende und 100,00 EUr als Beisitzer/Beisitzerin.

§ 3 gegenstände der prüfung und zulassungsvoraussetzung
(1)  die Prüfung dient der Feststellung, dass der Prüfungsteilnehmer/

die Prüfungsteilnehmerin, der/die ein Unternehmen führt, das 
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notfallrettung, arztbegleiteten Patiententransport oder Kranken-
transport betreibt, die erforderliche fachliche Eignung besitzt. 

(2)  Gegenstände der Prüfung sind die in § 27 aVBayrdG aufgeführten 
fünf Stoffgebiete. die Stoffgebiete werden gegliedert in:

–  Berufsbezogenes recht
–  Kaufmännische und finanzielle Verwaltung des Betriebs
–  technischer Betrieb und Betriebsdurchführung
–  Hygiene und Gerätesicherheit
–  Straßenverkehrssicherheit und Umweltschutz
(3)  Soll Krankentransport Unternehmensgegenstand sein, bezieht sich 

die Prüfung zusätzlich auf die in der anlage zu § 2 abs. 4 der Ver-
ordnung über die tätigkeit als rettungssanitäter (rSanV) genann-
ten Stoffgebiete. Sollen notfallrettung oder arztbegleiteter Patien-
tentransport Unternehmensgegenstand sein, bezieht sich die Prü-
fung zusätzlich auf die in anlage 1 zu § 1 abs. 1 der ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für rettungsassistentinnen und rettungsas-
sistenten (rettassaPrV) genannten Stoffgebiete; soweit die zu 
prüfende Person zu dem in § 8 abs. 3 des rettungsassistentenge-
setzes (rettassG) genannten Personenkreis zählt, sind als Prü-
fungsstoff die Stoffgebiete der anlage 2 zu § 1 abs. 2 rettassaPrV 
maßgeblich. 

(4)  die in abs. 3 genannten Kenntnisse sind nachgewiesen, wenn die 
zu prüfende Person, sofern notfallrettung oder arztbegleiteter Pa-
tiententransport Unternehmensgegenstand sein soll, eine Erlaub-
nis nach § 1 rettassG oder, sofern Krankentransport Unterneh-
mensgegenstand sein soll, die Qualifikation nach § 1 rSanV besitzt 
und dem Prüfungsausschuss die entsprechenden Urkunden oder 
Zeugnisse vorlegt. Besitzt sie als Unternehmer nicht die genannten 
Kenntnisse, hat eine für die Führung der Bereiche notfallrettung, 
arztbegleiteter Patiententransport und Krankentransport bestellte 
Person diese nachzuweisen. 

(5)  Können die Urkunden oder Zeugnisse nicht vorgelegt werden, 
setzt der Prüfungsausschuss die Prüfung aus. 

§ 4 vorbereitung der prüfung
(1)  die iHK bestimmt die Prüfer/Prüferinnen und setzt ort und Zeit-

punkt der Prüfung fest.
(2)  die anmeldung zur Prüfung erfolgt schriftlich und unter angabe 

der Prüfungsart auf einem Formblatt der iHK.
(3)  die iHK lädt die Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilnehmerinnen un-

ter Berücksichtigung der reihenfolge der eingegangenen anmel-
dungen spätestens zehn tage vor dem jeweiligen Prüfungstermin 
schriftlich zur Prüfung ein. die Einladung gibt dem Prüfungsteil-
nehmer/der Prüfungsteilnehmerin 
• Ort und Zeitpunkt der Prüfung,
• die Art der Prüfung,
• die Prüfungsdauer,
• die Art der zugelassenen Hilfsmittel, 
• die Bedingungen für das Bestehen der Prüfung,
•  die in § 8 der Prüfungsordnung getroffenen Regelungen über 

rücktritt und ausschluss von der Prüfung bekannt.
(4)  die anmeldung zur Prüfung wird für die iHK erst nach Eingang der 

auf Grund der Gebührenordnung der iHK festgesetzten Prüfungs-
gebühr wirksam. 

§ 5 grundsätze für die prüfung
(1)  die Prüfung ist eine Gesamtprüfung, die aus einem schriftlichen 

und einem mündlichen teil besteht.
(2) die Prüfungssprache ist deutsch.

(3)  die Prüfung ist nicht öffentlich. Über die ausnahmsweise Zulas-
sung von  Personen, die an der Prüfung nicht beteiligt sind, ent-
scheidet die iHK. 

(4)  Bei Beginn der Prüfung wird die identität der Prüfungsteilnehmer/
Prüfungsteilnehmerinnen mittels amtlichen lichtbildausweises 
festgestellt. Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilnehmerinnen, deren 
identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, werden zu 
dieser Prüfung nicht zugelassen. 

(5)  Bei Beginn der Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern/Prü-
fungsteilnehmerinnen die Prüfer/Prüferinnen bekannt gegeben. 

(6)  die Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilnehmerinnen sind nach Be-
kanntgabe der Prüfer/Prüferinnen zu befragen, ob sie von ihrem 
recht zur ablehnung eines Prüfers/einer Prüferin wegen Besorg-
nis der Befangenheit Gebrauch machen wollen. Über einen ableh-
nungsantrag entscheidet die iHK.

(7)  Hält sich ein Prüfer/eine Prüferin für befangen, so kann die iHK den 
betroffenen Prüfer/die betroffene Prüferin von der Prüfung aus-
schließen. Bestehen Zweifel an einer unparteiischen ausübung 
des Prüfungsamtes, so muss die iHK den betroffenen Prüfer/die 
betroffene Prüferin von der Prüfung ausschließen. 

(8)  Wird einem ablehnungsantrag stattgegeben oder ein Prüfer/eine 
Prüferin ausgeschlossen, so soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin zum nächsten termin geladen werden, sofern 
der ausgeschlossene Prüfer/die ausgeschlossene Prüferin nicht 
sogleich durch einen anderen Prüfer/eine andere Prüferin ersetzt 
werden kann.

(9)  Bei Beginn der Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern/Prü-
fungsteilnehmerinnen der ablauf der Prüfung, insbesondere die 
Bearbeitungszeit, die Gesamtpunktezahl und die in den einzelnen 
Prüfungsteilen zu erreichenden Punktezahlen, die Bedingungen 
für die Zulassung zum mündlichen teil gemäß § 9 sowie für das 
Bestehen der Prüfung und die zugelassenen Hilfsmittel bekannt 
gegeben.

(10)  als Hilfsmittel sind ausschließlich taschenrechner zugelassen. 
diese taschenrechner müssen netzunabhängig und nicht kom-
munikationsfähig sein. 

(11) Über die Prüfung ist eine niederschrift gemäß § 10 zu erstellen.
(12)  Wurde die Zulassung zur Prüfung auf Grund gefälschter Unterla-

gen oder falscher angaben ausgesprochen, wird sie von der iHK 
widerrufen.

(13)  die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung der Frage-
bögen der iHK für die Prüfung im Bereich notfallrettung, arztbe-
gleiteter Patiententransport oder Krankentransport oder von tei-
len dieser Fragebögen ist ausschließlich der iHK zu Prüfungszwe-
cken vorbehalten. 

(14)  die Fragen und aufgaben berücksichtigen die in § 3 abs. 2 ge-
nannten Stoffgebiete.

(15)  die Bewertung der Prüfungsleistung ist nur in ganzen Punkten 
zulässig.

(16)  offene Fragen werden mit mindestens je einem Punkt und höchs-
tens 11 Punkten bewertet.

(17)  multiple-choice-Fragen haben je nach Schwierigkeitsgrad eine 
Wertigkeit von 1, 2 oder 3 Punkten. 

(18)  nach abschluss der Prüfung sind die Unterlagen 1 Jahr aufzube-
wahren. das Prüfungsergebnis ist dauerhaft aufzubewahren.

§ 6 schriftlicher prüfungsteil
(1)  die schriftliche Prüfung besteht aus offenen Fragen und multiple-

choice-Fragen. 
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(2)  Vor Beginn der schriftlichen Prüfung wird den Prüfungsteilneh-
mern/Prüfungsteilnehmerinnen die Bearbeitungszeit für die aufga-
ben bekannt gegeben. die dauer der schriftlichen Prüfung beträgt 
zwei Stunden.

(3)  die Höchstpunktzahl für die schriftliche Prüfung beträgt 120 Punk-
te.

§ 7 mündlicher prüfungsteil
(1)  der mündliche Prüfungsteil soll eine halbe Stunde je Prüfungsteil-

nehmer/Prüfungsteilnehmerin nicht überschreiten.
(2)  die Höchstpunktzahl für die mündliche Prüfung beträgt 50 Punkte. 
(3) Für die Befreiung von der mündlichen Prüfung gilt § 9 abs. 3 b.

§ 8 rücktritt und Ausschluss von der prüfung
(1)  Ein rücktritt von der Prüfung ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 

tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin vor Beginn 
der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin zu 
einer Prüfung nicht erscheint. 

(2)  tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin im Verlauf 
der Prüfung zurück, so gilt diese grundsätzlich als nicht bestanden. 

(3)  Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes befindet die iHK. 
macht der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin als wich-
tigen Grund geltend, dass er/sie wegen Krankheit an der Prüfung 
nicht teilnehmen konnte oder nach Beginn der Prüfung abbrechen 
musste, so hat er/sie dies unverzüglich durch Vorlage eines ärztli-
chen attests, das nicht später als am Prüfungstag ausgestellt wur-
de, nachzuweisen. die iHK hat das recht, in begründeten Einzelfäl-
len ein amtsärztliches Zeugnis eines Gesundheitsamtes mit aussa-
gen zur Prüfungsfähigkeit einzufordern, damit entschieden werden 
kann, ob ein wichtiger Grund vorliegt. 

(4)  Unternimmt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin 
täuschungshandlungen oder stört er/sie den Prüfungsablauf er-
heblich, kann er/sie von der weiteren teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen werden. Über den ausschluss entscheidet die 
iHK. Bei ausschluss gilt die Prüfung als nicht bestanden.

§ 9  bewertung der prüfungsleistungen und Feststellung des prü-
fungsergebnisses

(1)  Grundlage der Bewertung sind die Prüfungsleistungen im schriftli-
chen und mündlichen Prüfungsteil, die in Punkten ausgedrückt 
werden.

(2)  die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin mindestens 60 % der möglichen Gesamtpunkte-
zahl erreicht hat, wobei der in jeder teilprüfung erzielte Punktean-
teil nicht unter 50 % der jeweils möglichen Punktezahl liegen darf.

(3) die mündliche Prüfung entfällt, wenn
a)   die schriftliche Prüfung nicht bestanden ist. dies ist dann der 

Fall, wenn der erzielte Punkteanteil im schriftlichen Prüfungsteil 
unter 50 % der erreichbaren Punktezahl liegt,

b)  bereits in der schriftlichen teilprüfung mindestens 60 % der 
möglichen Gesamtpunktezahl erzielt wurden. 

(4)  der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis der Prüfung fest, indem 
er diese für „bestanden“ oder „nicht bestanden“ erklärt.

(5) die Prüfung kann wiederholt werden.

§ 10 niederschrift
die auszufertigende niederschrift enthält folgende angaben:
1.   name, Vorname(n), ggf. Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburts-

ort, Geburtsland, nationalität sowie die anschrift des Prüfungsteil-
nehmers/der Prüfungsteilnehmerin,

2.  art und inhalt der gem. § 3 abs. 3 und 4 vorzulegenden Urkunden,
3.  ort, datum, Beginn und Ende der Bearbeitung durch den Prüfungs-

teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin,
4.   die namen der mitglieder des Prüfungsausschusses sowie der 

sonst anwesenden Personen,
5.  die art und Bestandteile der Prüfung,
6.  die Feststellung der identität des Prüfungsteilnehmers/der Prü-

fungsteilnehmerin sowie die Erklärung seiner/ihrer Prüfungsfähig-
keit,

7.  die Belehrung des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin 
über sein/ihr recht, Prüfer/Prüferinnen wegen Besorgnis der Be-
fangenheit abzulehnen,

8.   einen etwaigen ablehnungsantrag des Prüfungsteilnehmers/der 
Prüfungsteilnehmerin wegen Besorgnis der Befangenheit oder 
eine inhaltsgleiche Erklärung eines Prüfers/einer Prüferin sowie 
die Entscheidung darüber,

9.   das Prüfungsergebnis, die Erklärung über das Bestehen oder 
nichtbestehen der Prüfung, bei nichtbestehen ggf. die Wiederho-
lungsfrist,

10. name/namen und Unterschrift(en) der Prüfer/Prüferinnen

§ 11 prüfungsbescheinigung
nach bestandener Prüfung erteilt die iHK dem Prüfungsteilnehmer/
der Prüfungsteilnehmerin eine Bescheinigung über das Bestehen 
der Prüfung. 
die Bescheinigung muss folgende Sicherheitsmerkmale ausweisen: 
din a4, Zellulosepapier mindestens 100g/m2 versetzt mit Spezialfa-
sern, die unter UV-licht sichtbar werden. 

§ 12 nichtbestehen der prüfung
Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin einen schriftlichen Bescheid der iHK über das 
nichtbestehen der Prüfung. der Bescheid ist mit einer rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.

§ 13 inkrafttreten
(1)  die Prüfungsordnung tritt nach ihrer Verkündung in der iHK-Zeit-

schrift „Wirtschaft – das iHK-magazin für münchen und oberbay-
ern“ in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung der industrie- und Handels-
kammer für münchen und oberbayern vom 18. märz 2011 außer 
Kraft.

münchen, 9. dezember 2013

industrie- und Handelskammer für münchen und oberbayern
Präsident Hauptgeschäftsführer

dr. Eberhard Sasse Peter driessen




